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(2) Soweit Mitarbeiter in Brigaden arbeiten, in denen 
nach kollektiven Brigadenormen (z. B. Objektlohn) ge
arbeitet wird, fließt das Ergebnis der Arbeit des Mit
arbeiters dem Lohnfonds der Brigade zu.

(3) Soweit Mitarbeiter in Brigaden arbeiten, in denen 
nach Einzelnormen abgerechnet wird, geht das Ergeb
nis aus der individuellen Leistung des Mitarbeiters in 
das Betriebsergebnis ein. Erfolgt der körperliche Ein
satz nicht in Form der Mitarbeit in betrieblichen Bri
gaden, tragen die dabei erzielten Leistungen zur Ver
besserung des Betriebsergebnisses bei.

(4) Soweit Mitarbeiter in LPG körperlich arbeiten, ist 
der Wert der dadurch erarbeiteten Arbeitseinheiten 
dem unteilbaren genossenschaftlichen Fonds zuzuführen.

§ 3
Schlußbestimmungen

(1) Die Anordnung vom 1. Juli 1959 über die Finan
zierung des zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs für die 
Erntearbeiten in der sozialistischen Landwirtschaft 
(GBl. II S. 207) findet für den körperlichen Arbeitsein
satz der Mitarbeiter der Staats- und Wirtschaftsorgane 
und ihrer nachgeordneten Organe keine Anwendung.

(2) Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Septem
ber 1959 in Kraft.

Berlin, den 1. Oktober 1959

Das Komitee für Arbeit 
und Löhne

Der Vorsitzende Der Minister der Finanzen
H e i n i c k e  R u m p f
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